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Einleitung 

"In wenigen Partien des öffentlichen Rechts herrscht eine solche Unklarheit, 
wie in der Lehre von den Staatenverbindungen."l Diese Feststellung Georg Jelli-
neks kann heute angesichts neuerer Formen einer engeren Staatenintegration wie 

der Europäischen U nion2 nur wiederholt werden. So wurde die durch den Vertrag 

von Maastricht geschaffene Europäische Union in Anlehnung an Samuel Pufen-
dorfs Beschreibung des Heiligen Römischen Reiches - als "aliquod corpus et 
monstro simile"3 oder moderner als "constitutional chaos"4 bezeichnet. Auch wird 

die Europäische Union gerne als "ein Gebilde sui generis aufgefaßt und für sie 
eine eigene Theorie zugeschnitten"s. Dies geschieht etwa dann, wenn die EU als 

internationale Organisation "sui generis" beschrieben wird6, die, wenn überhaupt 

1 Jellinek, Staatenverbindungen, 3. 

2 Der Begriff der ,,Europäischen Union" war seit Beginn der 50er Jahre Gegenstand von 
Plänen, Memoranden und Reformüberlegungen. Er fand offizielle Verwendung erstmals 
1962 in Art. 1 des sog. Fouchet-Plans ("Durch diesen Vertrag wird eine ,Staatenunion' 
[Union europäischer Staaten und Völker] gegründet, die nachstehend ,Europäische Union' 
genannt wird."). Von der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) wurde als möglicher 
Endpunkt einer Integrationsentwicklung die "zu gründende Union" (Art. 1 Abs. 1) anvi-
siert. Diese "Union" ist nun durch Art. A Abs. 1 EUV (Art. 1 Abs. 1 EUV Amsterdam) ver-
wirklicht worden, allerdings angelegt als auch weiterhin offenes Integrationskonzept 
(Art. A Abs. 2, Art. N Abs. 2 EUV (Art. 1 Abs. 2 EUV Amsterdam». LecheIer, in: FS-
Heymanns Verlag, 393, weist hin auf den Begriff der "EU" als Begriff der Politik, der gera-
de keinen Rechtsbegriffdarstellt, damit aber die in ihm angelegte Einigungsdynamik um so 
besser aufnehmen könne. Der Verweis auf die Politikbezogenheit des Begriffs hindert aber 
nicht, sich Gedanken über eine Klassifizierung dieser Union zu machen, denn die Union, 
wie die in ihr enthaltene Europäische Gemeinschaft, ist eben gerade auch eine Rechtsord-
nung. 

3 Oppennann, Zur Eigenart der EU, in: HommelhofflKirchhof(Hrsg.), Der Staatenver-
bund der EU, 88 f. 

4 Curtin, CMLR 30 (1993),17,67. 

5 Oppennann, Zur Eigenart der EU, in: HommelhoffIKirchhof(Hrsg.), Der Staatenver-
bund der EU, 88 f. 

6 Ress, JuS 1992,985; zur Qualifizierung der EG als "sui generis"-Organisation bereits 
BVerfGE 22, 293 (296). 
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als internationale Organisation?, so doch schon gar nicht als Staat, bestenfalls als 

Staatenverbund8, als besondere Kategorie intensiver, staats naher Verbindung9, 

Europäische UnionsgrundordnunglO, Staatenverbandll oder Supranationale 
Union12, zu qualifizieren sei. Schließlich werden die unterschiedlichen Einord-

nungsversuche der EU in die Kategorien von "Staat", "Bundesstaat", "Staaten-
bund" oder "Staatenverbund" auch als überflüssig und rein akademisch abgetan. 
Die Bezeichnung der EU sei letztlich so gleichgültig wie die Bezeichnung eines 

Flugzeuges, entscheidend sei, daß es fliegen könne. 13 

Daneben wird darauf hingewiesen, hinter der festgestellten Unmöglichkeit 
einer Einordnung der EU in die klassischen Kategorien der Staatenverbindungs-
lehre schimmere die bange Frage empor, ob die EU sich denn nicht schon als 
Staat geriere. 14 Die deutsche Staatsrechtslehrertagungl5 und das Bundesverfas-
sungsgeriche6 haben diese Frage eindeutig entschieden: Die EU ist danach kein 
Staat. 

Das föderale Prinzip als Vermittler einer politischen Integration, die sogar in 
Staatlichkeit einmünden kann, prägte auch die deutschen Verfassungsentwürfe 
des 19. Jahrhunderts. Für den einstweiligen Gipfel dieser Bewegung, der Reichs-
verfassung von 1871, führte dies sogar zur Schaffung von Staatlichkeit, denn im 
Gegensatz zur Qualifizierung der EU durch die heutige deutsche Staatslehre war 
das Reich von 1871 Bundesstaat im Sinne der damals herrschenden Staatslehre. I? 

Unabhängig von der Bewertung beider autoritativer Entscheidungen müssen 
die Vor- und Nachteile begrifflicher Verfestigungen für die Qualifizierung der EU 
hinterfragt werden. 

7 Dagegen KoeniglPechstein, 21 ff. 
8 BVerfGE 89, 155 (181,190). 
9 Oppermann, Europarecht, 67. 
10 Tsatsos, EuGRZ 1995,287. 
11 Lecheler, in: FS-Heymanns Verlag, 384. 
12 v. Bogdandy, Integration 1993,210. 

13 Bieber, in: FS- Heymanns Verlag, 299. 
14 Lecheler, in: FS-Heymanns Verlag, 384 f.; P. M. Huber, in: FS-Heymanns Verlag, 

350. 
15 Stein, VVDStRL 53 (1994),30; Schindler, VVDStRL 53 (1994),78; kritisch zur Ein-

ordnung der EU in die Kategorien von ,Staat oder Nicht-Staat' Schuppert, VVDStRL 53 
(1994), 111. 

16 BVerfGE 89, 155 passim. 
I? Siehe dazu ausführlich unten Teil I, C.U. 
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Einerseits kann eine begriffliche Einordnung der EU für ihr Verhältnis zu den 

Mitgliedstaaten Bedeutung haben. 18 Hierzu gehören die Konsequenzen im Innen-

bereich der Staaten verbindung, wie etwa die Frage nach der Souveränität im Sinne 

einer Kompetenz-Kompetenz, d. h. nach der Zuordnung des Auslegungs- und Ent-

scheidungsmonopols und daran anknüpfend die Frage nach dem generellen Ver-

hältnis der unterschiedlichen Rechtsordnungen zueinander. So legt etwa die An-

nahme eines bundesstaatlichen oder zumindest bundesstaatsähnlichen Charakters 

der EU den Vorrang des Gemeinschaftsrechts näherl9, als die Qualifikation der 

EU als bloßer Staatenbund dies tun würde. Auch kann die Einordnung der EU 

nicht ohne Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten bleiben. Wenn auch die EU 

selbst als Staatenverbindung bezeichnet werden kann, so ist doch - wie aufzuzei-

gen sein wird - der Integrationsstand dieser Staatenverbindung solchermaßen, daß 
er auf die Qualität der an ihm teilnehmenden Staaten rückwirkt, und indem er de-

ren Staatlichkeit auszuhöhlen droht, den Oberbegriff "Staaten"verbindung gleich-

zeitig wieder in Frage stellt. Angesprochen sind damit die materiell-rechtlichen 

Folgen einer Einordnung der Mitgliedstaaten in die EU, die sich nicht aus der spe-

zifischen Struktur von Bundesstaat oder Staatenbund ergeben, sondern etwa die 

innerstaatliche Verfassungsmäßigkeit einer durch immer weitere Übertragung von 

öffentlich-rechtlichen Aufgaben verursachten Auflösung der bisher national defi-

nierten Staatlichkeit, etwa unter den Gesichtspunkten von Demokratie und Grund-

rechten, betreffen. Für die Bundesrepublik Deutschland hat das Bundesverfas-

sungsgericht in seinem Maastricht-Urteil auf diese Elemente hingewiesen.2o Da-

neben bestehen weitere rechtliche Konsequenzen, die sich aus einer Einordnung 

der EU in die eine oder andere Begrifflichkeit ergeben können. An die Kategorien 

"Bundesstaat" und "Staatenbund" werden auch völkerrechtliche Rechtsfolgen ge-

knüpft. 21 Zu nennen sind die Rechtsfolgen, die das völkerrechtliche Vertrags- und 

Deliktsrecht betreffen.22 Eine klare begriffliche Einordnung der EU könnte zur 

Klärung all dieser rechtsdogrnatischen Fragen beitragen und nicht zuletzt auch das 

Verständnis der weiteren Öffentlichkeit für die EU verbessern. 

18 Auch P. M. Huber, in: FS-Heymanns Verlag, 350. 

19 Zum Vorrangprinzip RS 6/64 - Flaminio Costa v. Enel- EuGHE 1964,585; RS 
106/77 - Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal - EuGHE 1978, 629 
(644); RS C-221/89 -R v. Secretary ofStatefor Transport exp Factortame Ltd - EuGHE 
1991, 3905; Kirklees Borough Council v. Wickes Building Supplies Ltd [1991] 3 
CMLRep., 282. 

20 BVerfGE 80,155 (172, 182 ff.). 
21 Doehring, ZRP 1993, 102. 

22 Für eine umfassende Auseinandersetzung mit der Vertragsgewalt im Bundesstaat, ins-
besondere auch mit der BundesklauseI in Verträgen, vgl. Zellweger, 59 ff., 123 ff. 

2 Böhmer 
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